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Einfü hru ng von Raucherzonen im Parkschwimmbad
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Der GR wird gebeien zu prüfen, wie im Parkschwimmbad der Schutz vor Passivrauch verbessert

werden kann, insbesondere in der Nähe von Bereichen welche von Kindern benutzt wird, wie

dem Spielplatz und dem Kinderbecken aber auch der Beach-Volleyballanlage, dem Grillplatz und

dem Restaurant. Konkret soll dabei die Möglichkeit geprüft werden, klar gekennzeichnete

Raucherzonen einzuführen.

Aktuellwird im Parkschwimmbad an vielen Orten geraucht, auch in unmittelbarer Nähe von

Kindern und Familien. Besonders rund um den Spielplatz und das Kinderbecken ist dies

problematisch, da Passivrauchen nachweislich gesundheitsschädlich ist - vor aliem für Kinder.

Viele Besucher*innen empfinden das Rauchen in diesen Bereichen als störend und

unangemessen.
Mit där Schaffung von klar definierten Raucherzonen könnte ein sinnvoller Ausgleich zwischen

den Bedürfnissen der Rauchenden und dem Schutz der Nichtrauchenden, insbesondere der

Kinder, geschaffen werden. Verschiedene andere Gemeinden haben mit der Einführung von

Raucherzonen in öffentlichen Freibädern bereits positive Erfahrungen gemacht wie z.B'

Frauenfeld oder Flawil, welches nur noch eindeutig gekennzeichnete Raucherzonen kennt.
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Rechtl iche Grund lagen Parlamentarische Vorstösse
Mittels Postulat kann verlangt werden, dass der Gemeinderat ein bestimmtes Geschäft aus dem

Zuständigkeitsbereich der Siimmberechtigten, des Grossen Gemeinderates oder des

Gemeindärates prüft. Der Gemeinderat entscheidet, ob er zuhanden des Grossen Gemeinderates

eine Vorlage ausarbeitet.
o Artikel4l Gemeindeordnung
r Artikel 30 bis Artikel 36 Geschäftsordnung für den Grossen Gemeinderat
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